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Vermehrt berichten rechtsschutz-
versicherte Ratsuchende darüber,
dass ihre Rechtsschutzversiche-
rung die Beratung und Vertretung
durch von der Versicherung aus-
gewählte Rechtsanwälte einge-
fordert habe. Für den betroffenen
Versicherungsnehmer stellt sich
nun die Frage, ob er dem Vor-
schlag der Versicherung folgen
muss, oder aber ob es ihm mög-
lich ist, einen Rechtsanwalt seiner
Wahl aufzusuchen. Grundsätzlich
gilt, dass der Versicherungsneh-
mer völlig frei darin ist, seinen
Rechtsanwalt unabhängig von
dem Vorschlag der Rechtsschutz-
versicherung auszuwählen.
So bestimmt § 127 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG), dass
auch im Fall rechtsschutzversicher-
ter Mandanten der Grundsatz der
freien Anwaltswahl gilt. Immer
wieder versuchen Rechtsschutz-
versicherungen jedoch, diesen
Grundsatz auszuhöhlen und die
Rechte des Versicherungsnehmers
zu beschneiden. Einige Praxisfäl-
le lassen aufhorchen und sollen
hier kurz dargestellt werden: Der
europäische Gerichtshof (EuGH)
hat in einer Entscheidung vom
07.11.2013 klargestellt, dass eine
Rechtsschutzversicherung die freie
Anwaltswahl für den Versiche-
rungsnehmer nicht einschränken
darf (Az. C 442/12). Dem Fall
lag ein Sachverhalt zu Grunde,
in welchem der rechtsschutzver-
sicherte Arbeitnehmer seinen Ar-
beitgeber auf Schadensersatz in
Anspruch nahm. Als Beistand für
das Gerichtsverfahren wählte der
Arbeitnehmer einen Rechtsanwalt
aus und forderte alsdann seine
Rechtsschutzversicherung dazu
auf, die Kosten für die Tätigkeit
des Rechtsanwaltes zu überneh-
men. Der Versicherer weigerte
sich mit dem Argument, es reiche
aus, sofern der rechtliche Beistand
durch einen eigenen Mitarbeiter
erfolge. Damit war der Arbeit-
nehmer nicht einverstanden. Der
Streit über die Übernahme der An-
waltskosten für die Auseinander-
setzung mit dem Arbeitgeber es-
kalierte und nahm schließlich ein
Ende durch die Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofes. Die-
ser führte aus, dass es nicht Sache

des Rechtsschutzversicherers ist,
über die Frage der Notwendigkeit
einer Vertretung durch einen ex-
ternen Rechtsanwalt zu entschei-
den. Vielmehr ist es Sache des
Versicherungsnehmers, über die
Person des rechtlichen Vertreters
zu entscheiden und den Rechtsan-
walt auszuwählen.
Die dafür entstehenden Kosten
hat der Rechtsschutzversicherer
auf der Grundlage der jeweils
geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen zu tragen. Der Bundes-
gerichtshof hat in einer weiteren
Entscheidung vom 04.12.2013
(Az. IV ZR 215/12) klargestellt,
dass der Rechtsschutzversicherer
die Wahl des Rechtsanwaltes nicht
durch solche finanzielle Anreize
beeinflussen darf, die die Gren-
ze des unzulässigen psychischen
Drucks überschreiten. Wann diese
Grenze überschritten wird, ist je-
weils eine Frage des Einzelfalles.
Vermehrt neigen Rechtsschutzver-
sicherungen in der Praxis dazu, fi-
nanzielle Anreize zu setzen, sofern
der Rechtsanwalt ihrer Wahl mit
der Beratung und Vertretung be-
auftragt wird. Weitergehend hat
sich das Landgericht Frankfurt a.
M. (Urteil vom 07.05.2014, Az. 2
– 06 O 271/13) zu dem Versuch ei-
ner Rechtsschutzversicherung ge-
äußert, den Versicherungsnehmer
für den Fall der außergerichtlichen
Interessenwahrnehmung ver-
traglich zu verpflichten, zunächst
einen durch die Rechtsschutzver-
sicherung selbst ausgewählten
Mediator mit der Erledigung des
Sachverhaltes zu befassen.
Das Landgericht hat es der Rechts-
schutzversicherung untersagt,
Versicherungsnehmer dazu zu
zwingen, im Fall der außerge-
richtlichen Interessenwahrneh-
mung zunächst einen durch die
Rechtsschutzversicherung selbst
ausgewählten Mediator mit dem
Sachverhalt zu befassen, um die
Angelegenheit kostengünstig
zu erledigen. Gleichfalls hat das
Landgericht der Rechtsschutz-
versicherung untersagt, Kosten-
schutz für rechtsschutzversicherte
Kunden nur in dem Fall in ge-
richtlichen Angelegenheiten zu
gewähren, sofern der Versicherte
zuvor ein Streitschlichtungsverfah-

ren mit einem von dem Rechts-
schutzversicherer ausgewählten
Mediator durchgeführt hat.
Verschiedentlich versuchen
Rechtsschutzversicherungen ge-
genüber ihren Kunden, außerge-
richtliche und gerichtliche Sach-
verhalte möglichst kostengünstig
zu erledigen.

Es liegt auf der Hand, dass eine
solche Vorgehensweise aus der
Perspektive der rechtsschutzver-
sicherten Kunden die Gefahr be-
gründet, dass die Interessenver-
tretung nicht mit größtmöglicher
Effektivität durchgeführt wird.
Beispielhaft sei auf einige Sachver-
halte hingewiesen:
Vermehrt wird der Versuch von
Rechtsschutzversicherungen un-
ternommen, die Versicherungs-
nehmer im Schadensfall dazu zu
veranlassen, eine zentrale „Hot-
line“ anzurufen. Die Versiche-
rungsunternehmen stellen einen
unmittelbaren telefonischen Kon-
takt zu einem „außergerichtli-
chen Streitschlichter“ her, um den
Sachverhalt möglichst ohne die
Bemühung eines Gerichtes au-
ßergerichtlich zu erledigen. Dieser
außergerichtliche Streitschlichter
- vielfach vertraglich verbunden
mit dem Rechtsschutzunterneh-
men - versucht dann durch te-
lefonische Kontaktaufnahme zu
den Parteien, eine zügige und
aus der Perspektive der Rechts-
schutzversicherung insbesondere
kostengünstige Lösung für die

Parteien zu erzielen.
Ohne dass es überhaupt zu ei-
ner persönlichen Begegnung
zwischen dem rechtsschutzver-
sicherten Kunden und dem au-
ßergerichtlichen Streitschlichter
gekommen wäre, wird der Sach-
verhalt einer Einigung zugeführt.
Aus der Perspektive des rechts-
schutzversicherten Kunden wird
so bei objektiver Betrachtung die
Gefahr begründet, dass das er-
zielte Ergebnis - mangels Vertre-
tung durch einen unabhängigen
Rechtsanwalt - hinter den erreich-
baren Möglichkeiten zurückbleibt.
Aus der Perspektive der Rechts-
schutzversicherung stellt sich die-
se Vorgehensweise als vorteilhaft
dar, weil keinerlei Kosten für die
außergerichtliche oder gerichtli-
che Tätigkeit eines Rechtsanwal-
tes anfallen. Die Rechtsschutzver-
sicherung bezeichnet diese Art
und Weise der Streitbeilegung als
„Shuttle-Mediation“. Bei genauer
Betrachtung handelt es sich je-
doch keinesfalls um eine Mediati-
on, weil die betroffenen Parteien
nicht in die Lage versetzt werden,
unter Berücksichtigung der beste-
henden Interessen eine tragfähi-
ge Kompromisslösung zu finden.
Weitergehend aus der Praxis be-
kannt sind Fälle, in denen Rechts-
schutzversicherungsunternehmen
eine extern tätige so genannte
„Zentralkanzlei“ für die gesamten
Versicherungsnehmer in der Bun-
desrepublik Deutschland mit der
außergerichtlichen und gerichtli-
chen Vertretung beauftragen.
Die vertragliche Verbindung zwi-
schen den Rechtsschutzversi-
cherungsunternehmen und der
„Zentralkanzlei“ ermöglicht es der
Rechtsschutzversicherung, im Ver-
gleich zu den ansonsten anfallen-
den Kosten die Bearbeitung der
Sachverhalte zu wesentlich gerin-

geren Konditionen zu erreichen. Es
wird zumindest die Gefahr aus der
Perspektive des Versicherungsneh-
mers begründet, dass die zuge-
wiesenen Rechtsanwälte vor dem
Hintergrund eigener wirtschaftli-
cher Interessen und der begründe-
ten wirtschaftlichen Abhängigkeit
von der Rechtsschutzversicherung
das Wohl des Mandanten aus dem
Blick verlieren.

Fazit:
Ein gut gemeinter Ratschlag un-
verbindlicher Natur einer Rechts-
schutzversicherung, dass der
Versicherungsnehmer einen vor
Ort tätigen unabhängigen Rechts-
anwalt aufsuchen soll, ist nicht
zu beanstanden. Wesentlich ist
insoweit, dass dem Versicherungs-
nehmer für das jeweilige Sach-
gebiet ein Fachanwalt mit einer
entsprechenden Qualifikation zur
Verfügung steht. Problematisch
ist es indes, sofern der Versiche-
rungsnehmer - vermittelt durch
die Rechtsschutzversicherung - zu
einer außergerichtlichen Streit-
schlichtung durch einen lediglich
telefonisch tätigen Beauftragten
der Rechtsschutzversicherung an-
gehalten werden soll. Gleiches
gilt, sofern die Rechtsschutzversi-
cherung den Versuch unternimmt,
dass ein Rechtsanwalt einer so ge-
nannten „Zentralkanzlei“ fernab
von dem Wohnort des Betroffe-
nen tätig werden soll.
Rechtsschutzversicherten Man-
danten sei empfohlen, im Fall au-
ßergerichtlicher oder gerichtlicher
Auseinandersetzungen stets vor
Ort Kontakt zu einem qualifizier-
ten Rechtsanwalt aufzunehmen.
Dieser beauftragte Rechtsanwalt
sollte dann die gesamte Korre-
spondenz und Abwicklung ge-
genüber der Rechtsschutzversi-
cherung übernehmen.


